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119 . Kundmachung: Rücknahme eines Vorbehalts Spaniens zum Europäischen Übereinkommen über die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für
Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts

120 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen
oder strahlungsbedingten Notfällen

1 2 1 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung des Königreiches
Bhutan über technische Zusammenarbeit

1 2 2 . Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik
Malediven über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inhaber von
Diplomaten- und Dienstpässen

119. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend die Rücknahme eines Vorbehalts
Spaniens zum Europäischen Übereinkommen
über die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen über das Sorgerecht für
Kinder und die Wiederherstellung des Sorge-

rechts

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat Spanien den anläßlich der Hinterlegung
seiner Ratifikationsurkunde zum Europäischen
Übereinkommen über die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen über das Sorgerecht
für Kinder und die Wiederherstellung des Sorge-
rechts (BGBl. Nr. 321/1985) erklärten Vorbehalt zu
Art. 12 des Übereinkommens mit Wirkung vom
5. Februar 1991 zurückgezogen.

Vranitzky

120. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen

oder strahlungsbedingten Notfällen

Nach Mitteilung des Generaldirektors der
Internationalen Atomenergie-Organisation haben
folgende weitere Staaten und internationale Orga-
nisationen ihre Ratifikations-, Genehmigungs- bzw.
Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über Hilfe-
leistung bei nuklearen Unfällen oder strahlungsbe-
dingten Notfällen (BGBl. Nr. 87/1990) hinterlegt:

Staaten und internationale
Organisationen:

Datum der
Hinterlegung der

Raüfikations-,
Genehmigungs- bzw.

Beitritts Urkunde:

Argentinien 17. Jänner 1990
Brasilien 4. Dezember 1990
Finnland 27. November 1990

Staaten und internationale
Organisationen:

Datum der
Hinterlegung der

Ratifikations-,
Genehmigung- bzw.

Beitrittsurkunde:

Italien 25: Oktober 1990
Republik Korea 8. Juni 1990
Kuba 8. Jänner 1991
Libysch-Arabische

Dschamahirija 27. Juni 1990
Nigeria 10. August 1990
Rumänien 12. Juni 1990
Sri Lanka 11. Jänner 1991
Türkei 3. Jänner 1991
Uruguay 21. Dezember 1989
Vereinigtes Königreich 9. Februar 1990
FAO 19. Oktober 1990
WMO 17. April 1990

Nachstehende Staaten und internationale Orga-
nisationen haben anläßlich der Hinterlegung ihrer
Ratifikations-, Genehmigungs- bzw. Beitrittsurkun-
den folgende Vorbehalte erklärt bzw. Erklärungen
abgegeben:

Argentinien:

Die Republik Argentinien betrachtet sich nicht
gebunden: Gemäß Art. 8 Abs. 9 an die in Art. 8
Abs. 2 und 3 vorgesehenen Bestimmungen hinsicht-
lich Privilegien und Immunitäten. Gemäß Art. 10
Abs. 5 an die in Art. 10 Abs. 2 vorgesehenen
Bestimmungen hinsichtlich Ansprüche und Scha-
denersatz. Gemäß Art. 13 Abs. 3 an die in Art. 13
Abs. 2 vorgesehenen Verfahren zur Beilegung von
Streitigkeiten.

Finnland:

Finnland wird Art. 10 Abs. 2 in Fällen grober
Fahrlässigkeit von Personen, die den Tod, die
Verletzung, den Verlust oder die Beschädigung
verursacht haben, nicht anwenden.
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Italien:

Bezugnehmend auf Art. 8 Abs. 9 erklärt die
Regierung der Republik Italien folgenden Vorbe-
halt:

Italien versteht den Ausdruck „Zölle" in Art. 8
Abs. 2 lit. b nur im Zusammenhang mit Zollabga-
ben. Es bestimmt weiters, daß die Befreiung von
Steuern, Zöllen oder sonstigen Abgaben auf die
Mehrwertsteuer (MWSt.) nicht angewendet werden
kann und daß in keinem Fall die genannten
Befreiungen auf italienische Staatsbürger oder auf
Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Italien
haben, angewendet werden können.

Republik Korea:

Die Regierung der Republik Korea erklärt gemäß
Art. 8 Abs. 9, daß sie sich nicht an die Abs. 2 und 3
dieses Artikels, und gemäß Art. 10 Abs. 5, daß sie
sich nicht an Abs. 2 dieses Artikels gebunden
betrachtet.

Kuba:

Die Regierung der Republik Kuba erklärt gemäß
Art. 13 Abs. 3, daß sie sich nicht an das in Abs. 2
vereinbarte Verfahren zur Beilegung von Streitig-
keiten gebunden betrachtet.

Rumänien:

Rumänien betrachtet sich nicht an die Bestim-
mungen des Art. 13 Abs. 2 des Übereinkommens
gebunden und erklärt, daß die Unterbreitung eines
jeden internationalen Streitfalles hinsichtlich Ausle-
gung oder Anwendung dieses Übereinkommens an
ein Schiedsgericht oder an den Internationalen
Gerichtshof der Zustimmung aller Streitparteien
bedarf.

Sri Lanka:

Die Regierung der Demokratischen Sozialisti-
schen Republik Sri Lanka erachtet, daß die in Art. 8
auferlegten Verpflichtungen in bezug auf die
Gewährung von Privilegien, Immunitäten und
Erleichterungen von den in Sri Lanka angewandten
Gesetzen, Rechtsvorschriften und Verfahren abhän-
gig sind.

Sie erklärt gemäß Art. 10 Abs. 5, daß sich Sri
Lanka nicht an den Abs. 2 des genannten Artikels
gebunden betrachtet.

Türkei:

Gemäß Art. 8 Abs. 9 betrachtet sich die Türkei
nicht an Art. 8 Abs. 2 lit. a in bezug auf Immunität
von Zivilverfahren, an Abs. 2 lit. b betreffend
Befreiung von Steuern, Zöllen und sonstigen
Personalabgaben gebunden.

Die Türkei erklärt gemäß Art. 10 Abs. 5, daß sie
sich nicht an die Bestimmungen des Art. 10 Abs. 2,

und gemäß Art. 13 Abs. 3, nicht an die Bestimmun-
gen des Art. 13 Abs. 2 gebunden betrachtet.

Vereinigtes Königreich:

Zu Art. 8 Abs. 9 erklärt das Vereinigte König-
reich, daß es sich im folgenden Ausmaß an Abs. 2
und 3 des genannten Artikels gebunden betrachtet:

1. in Fällen, in denen Hilfeleistung durch die
Internationale Atomenergie-Organisation
vorgesehen ist, in dem Ausmaß, in dem die in
diesen Absätzen vorgesehenen Privilegien und
Immunitäten in dem am 1. Juli 1959 vom
Aufsichtsrat angenommenen Übereinkommen
über die Privilegien und Immunitäten der
Internationalen Atomenergie-Organisation
eingeräumt werden;

2. in Fällen, in denen Hilfeleistung durch jede
andere internationale zwischenstaatliche Or-
ganisation vorgesehen ist, in dem Ausmaß, in
dem das Vereinigte Königreich die in diesen
Absätzen vorgesehenen Privilegien und Immu-
nitäten einräumt;

3. in Fällen, in denen Hilfeleistung durch einen
Vertragsstaat des Übereinkommens vorgese-
hen ist, in folgendem Ausmaß:
a) im Verhältnis zur Hilfeleistung des Ver-

tragsstaates insoweit, als dieser Vertrags-
staat selbst im Verhältnis zum Vereinigten
Königreich an diese Absätze gebunden ist;

b) das Vereinigte Königreich wird an die
Anwendung des Abs. 2 lit. b nur in Fällen
gebunden sein, bei denen der Vertragsstaat
Hilfeleistung ohne Kosten für das Verei-
nigte Königreich gewährt; und

c) die in Abs. 2 lit. b vorgesehene Befreiung
von Steuern erstreckt sich nur auf die
Befreiung von der Einkommensteuer der
Gehälter und Personalbezüge, die vom
hilfeleistenden Vertragsstaat gezahlt wer-
den, und das Vereinigte Königreich behält
sich das Recht vor, diese Gehälter und
Bezüge zum Zwecke des zu bestimmenden
Befreiungsbetrages heranzuziehen, der auf
andere Einkommensquellen anzuwenden
ist.

FAO:

Gemäß Art. 14 Abs. 5 lit. c erklärt der Generaldi-
rektor der FAO, daß die FAO auf Grund ihres
Verfassungsmandats, die weltweite Situation auf
dem Gebiet der Sicherstellung von Nahrungsmitteln
zu überwachen und zu gewährleisten, dafür
zuständig ist, Regierungen über die Form der zu
treffenden Maßnahmen in bezug auf Landwirt-
schafts-, Fischerei- und Forstprodukte zu beraten,
um das Einwirken von Radionukliden auf ein
Mindestmaß herabzusetzen und um Notmaßnah-
men für alternative Landwirtschaftspraktiken und
zur Entseuchung von Landwirtschafts-, Fischerei-
und Forstprodukten zu ergreifen.
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WMO:

Ich, der Unterfertigte, Prof. G. O. P. Obasi,
Generalsekretär der Weltorganisation für Meteoro-
logie, erkläre in Übereinstimmung mit Art. 14 Abs. 5
lit. c des Übereinkommens über Hilfeleistung bei
nuklearen Unfällen oder strahlungsbedingten Not-
fällen, angenommen in Wien am 26. September
1986, daß die WMO hinsichtlich Verhandlung,
Abschluß und Anwendung internationaler Überein-
kommen in Angelegenheiten, die durch dieses
Übereinkommen gedeckt sind, in dem Ausmaß
zuständig ist, um die Ziele der Organisation, wie
diese in Art. 2 der Konvention der Meteorologi-
schen Weltorganisation dargelegt sind, zu verwirk-
lichen.

Anläßlich der Abgabe der Erklärung über die
provisorische Anwendung des Übereinkommens hat
Algerien nachstehende Vorbehalte abgegeben:

Zu Art. 8:

Gemäß Art. 8 Abs. 9 betrachtet sich Algerien
nicht an die in Abs. 2 und 3 dieses Artikels
vorgesehenen Bestimmungen gebunden.

Zu Abs. 8:

Algerien betrachtet sich nicht an die Regeln des
Völkergewohnheitsrechts gebunden.

Zu Art. 10:

Algerien erklärt die innerstaatliche Gesetzgebung
in bezug auf gerichtliche Verfahren und Entschädi-
gung anzuwenden.

Zu Art. 13:

Algerien betrachtet sich an keines der in Abs. 2
vorgesehenen Verfahren zur Beilegung von Streitig-
keiten gebunden. Algerien erklärt, daß die Unter-
breitung eines jeden Streitfalles an ein Schiedsge-
richt oder an den Internationalen Gerichtshof der
Zustimmung aller Streitparteien bedarf.

Weiteren Mitteilungen des Generaldirektors der
Internationalen Atomenergie-Organisation zufolge
hat die Mongolei am 18. Juni 1990 ihren anläßlich
der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde erklär-
ten Vorbehalt zu Art. 13 zurückgezogen.

Vranitzky

121.

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER REGIE-
RUNG DES KÖNIGREICHES BHUTAN
ÜBER TECHNISCHE ZUSAMMENAR-

BEIT
Die österreichische Bundesregierung und die

Regierung des Königreiches Bhutan,

IN ANBETRACHT des gegenseitigen Nutzens,
der sich aus einer engeren technischen Zusammen-
arbeit ergeben würde,

UND IN DEM BESTREBEN, die zwischen den
beiden Staaten bestehenden freundschaftlichen
Beziehungen zu verstärken,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Die österreichische Bundesregierung leistet der
Regierung des Königreiches Bhutan im Sinne dieses
Abkommens technische Hilfe.

Die Bestimmungen und Bedingungen für jedes
einzelne Projekt werden gesondert vereinbart.

Artikel 2

Die von der österreichischen Bundesregierung
nach Artikel 1 geleistete technische Hilfe kann
bestehen aus:
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i) Zurverfügungstellung der Dienste österreichi-
scher Fachkräfte zur Hilfeleistung an oder
über die Regierung des Königreiches Bhutan;

ii) Organisation und Durchführung von Semina-
ren, Schulungsprogrammen, Demonstrations-
projekten, Expertenarbeitsgruppen und ver-
wandten Veranstaltungen an gemeinsam ver-
einbarten Orten;

iii) Vergabe von Studien- und Ausbildungsstipen-
dien oder Durchführung anderer Maßnah-
men, in deren Rahmen Kandidaten, die von
der Regierung des Königreiches Bhutan
vorgeschlagen und von der österreichischen
Bundesregierung angenommen werden, ent-
weder im Königreich Bhutan oder in Öster-
reich studieren oder eine Ausbildung erhalten;

iv) Vorbereitung und Durchführung von Pilot-
projekten, Tests, Experimenten oder For-
schungen an von den beiden Vertragsschlie-
ßenden Parteien gemeinsam vereinbarten
Orten;

v) Beistellung von Geldmitteln, Ausrüstungsge-
genständen, Materialien oder jeder anderen
von den beiden Vertragsschließenden Parteien
vereinbarten Form technischer Hilfe.

Artikel 3

Im Falle des Angebots von Ausbildungsmöglich-
keiten für bhutanesische Experten in Österreich
seitens der österreichischen Bundesregierung ge-
währt diese Vollstipendien entsprechend den
allgemeinen Richtlinien der österreichischen Bun-
desregierung einschließlich sämtlicher Studienko-
sten und eines angemessenen Beitrages zu den
Unterhaltskosten der bhutanesischen Experten.
Ebenso trägt sie die Reisekosten von und nach dem
Königreich Bhutan.

Artikel 4

Die österreichischen Fachkräfte, die an oder über
die Regierung des Königreiches Bhutan Hilfe leisten
sollen, werden von der österreichischen Bundesre-
gierung im Einvernehmen mit der Regierung des
Königreiches Bhutan ausgewählt.

Artikel 5

Die österreichische Bundesregierung bezahlt die
Bezüge der österreichischen Fachkräfte für ihre
Dienstleistungen im Königreich Bhutan im Rahmen
dieses Abkommens und trägt deren internationale
Reisekosten.

Artikel 6

Die im Rahmen dieses Abkommens ins König-
reich Bhutan entsandten österreichischen Fach-
kräfte sind verpflichtet, außerhalb der ihnen
übertragenen Funktionen ohne Erlaubnis der
Vertragsschließenden Parteien keine auf Gewinn
gerichtete Tätigkeit auszuüben.
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Artikel 7

i) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Ab-
kommens unterliegen die österreichischen
Fachkräfte jederzeit den im Königreich
Bhutan bestehenden Gesetzen, Verordnungen
und Vorschriften in der jeweils gültigen
Fassung.

ii) Im Falle einer Verhaftung oder Festnahme,
aus welchem Grunde auch immer, oder der
Einleitung eines Strafverfahrens gegen eine
von der österreichischen Bundesregierung im
Rahmen der Bestimmungen dieses Abkom-
mens entsandte Fachkraft oder gegen die
Ehegatten oder Familienangehörigen solcher
Fachkräfte macht die Regierung des König-
reiches Bhutan der österreichischen Bundesre-
gierung davon unverzüglich Mitteilung.

Artikel 8

Die Regierung des Königreiches Bhutan läßt den
österreichischen Fachkräften eine angemessene
Behandlung zuteil werden und verpflichtet sich zu
folgendem:

i) die österreichischen Fachkräfte und ihre
Familienangehörigen vom Einfuhrzoll, der
Umsatzsteuer und anderen ähnlichen Abga-
ben für ihre gebrauchten und in echtem Sinne
persönlichen Effekten und Haushaltsgüter
einschließlich eines Motorfahrzeuges, eines
Klimagerätes, eines Kühlschrankes oder eines
Tiefkühlschrankes für jede Fachkraft, die
innerhalb der ersten sechs Monate nach ihrer
Ankunft im Königreich Bhutan ins Königreich
Bhutan gebracht werden, zu befreien, voraus-
gesetzt, daß diese persönlichen Effekten und
Haushaltsgüter im Königreich Bhutan nicht
verkauft oder sonstwie veräußert werden, es
sei denn an eine Person, die eine ähnliche
Befreiung genießt. Im Falle eines Verkaufes
oder einer sonstigen Veräußerung in anderer
als der erwähnten Form werden alle diesbe-
züglichen Abgaben fällig.
Falls der Einsatzvertrag der Fachkräfte im
Königreich Bhutan erneuert wird, gelten diese
Privilegien für den Experten und seine
Familienangehörigen neuerlich innerhalb von
sechs Monaten ab dem Datum der Erneue-
rung, vorausgesetzt, daß wenigstens drei Jahre
seit Beginn des ersten Befreiungszeitraumes
verstrichen sind;

ii) die österreichischen Fachkräfte von allen
persönlichen und allen anderen Steuern zu
befreien, die auf Bezüge aus Quellen außer-
halb des Königreiches Bhutan eingehoben
werden können;

iii) die österreichischen Fachkräfte von allen
Steuern, Gebühren und Zöllen bezüglich der
Ausrüstungen, Materialien und Lieferungen
zu befreien, die seitens der österreichischen
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Bundesregierung für die in diesem Abkommen
vorgesehenen Tätigkeiten bzw. Dienstleistun-
gen ins Königreich Bhutan verbracht werden;

iv) den österreichischen Fachkräften und ihren
Familienangehörigen jederzeit die ungehin-
derte und kostenlose Ein- und Ausreise zu
gestatten und sie ehestmöglich mit den
erforderlichen Visa, Arbeits- und Aufenthalts-
genehmigungen zu versehen;

v) medizinische, spitalsmäßige und zahnärztliche
Betreuung auf der gleichen Basis und im
gleichen Ausmaß zur Verfügung zu stellen,
wie sie bhutanesischen Staatsbeamten und
anderen öffentlichen Bediensteten in ver-
gleichbarer Stellung zur Verfügung steht.

Artikel 9
i) Die Regierung des Königreiches Bhutan

ergreift die erforderlichen Maßnahmen zur
Beistellung von Wohnraum sowie von Arbeits-
räumen und -einrichtungen, Verkehrsmitteln,
Büroanlagen, Ausrüstungen und Arbeitskräf-
ten, die die österreichischen Fachkräfte zur
Durchführung ihrer Aufgaben benötigen;

ii) Die Regierung des Königreiches Bhutan trägt
die Kosten für Inlandsdienstreisen der öster-
reichischen Fachkräfte im selben Ausmaß, wie
es für Beamte der Regierung des Königreiches
Bhutan vorgesehen ist.

Artikel 10

Die Regierung des Königreiches Bhutan hält die
österreichischen Fachkräfte schadlos für erlittenen
Schaden und klaglos in Bezug auf Ersatz oder
Haftpflichtforderungen für Schäden, welche die
österreichischen Fachkräfte in Ausübung ihrer
Tätigkeit im Rahmen dieses Abkommens wem
immer zufügen, mit Ausnahme von Schäden, die
durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches
Fehlverhalten seitens der Fachkräfte entstehen.

Artikel 11

Die Regierung des Königreiches Bhutan ver-
pflichtet sich, alle Ausrüstungsgegenstände, Mate-
rialien und Lieferungen, die von der Österreichi-
schen Bundesregierung für in diesem Abkommen
vorgesehene Aktivitäten und Dienstleistungen in das
Königreich Bhutan verbracht werden, von allen
Steuern, Gebühren und Zöllen zu befreien.

Artikel 12

Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Ausle-
gung oder Anwendung dieses Abkommens werden
auf diplomatischem Wege beigelegt.

Artikel 13

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem
die Vertragsschließenden Parteien einander schrift-
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lich auf diplomatischem Wege mitgeteilt haben, daß
die verfassungsmäßigen Voraussetzungen für das
Inkrafttreten dieses Abkommens erfüllt sind. Es
bleibt während eines Zeitraumes von fünf (5) Jahren
in Kraft. Nach Ablauf dieser fünf Jahre wird es jedes
Jahr für einen weiteren Zeitraum von einem Jahr
stillschweigend verlängert.

Artikel 14

Dieses Abkommen kann jederzeit von jeder der
beiden Vertragsschließenden Parteien schriftlich
gekündigt werden. Die Kündigung wird am ersten
Tag des dritten Monats nach ihrer auf diplomati-
schem Wege erfolgten Notifizierung wirksam.

ZU URKUND DESSEN haben die von ihrer
jeweiligen Regierung dazu gehörig bevollmächtig-
ten Unterfertigten dieses Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN in Thimphu am 10. Mai 1989 in
zwei Urschriften in deutscher und englischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die österreichische Bundesregierung:
C. Cornaro

Für die Regierung des Königreiches Bhutan:
Dasho C. Dorji

Die Mitteilungen gemäß Art. 13 des Abkommens wurden am 7. Dezember 1990 bzw. 8. Jänner 1991
abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 13 mit 1. April 1991 in Kraft.

Vranitzky

122. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der
Republik Malediven über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inhaber von Diplomaten-

und Dienstpässen

(Übersetzung)

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT

Zl. 7287-A/90

Exzellenz,

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen,
daß die Regierung der Republik Österreich zur
Erleichterung der Sichtvermerksformalitäten zwi-
schen der Republik Österreich und der Republik der
Malediven bereit ist, mit der Regierung der
Republik der Malediven das folgende Übereinkom-
men über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht
für Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen
abzuschließen:

Artikel 1

Staatsbürger der Vertragsstaaten, die Inhaber
eines gültigen Diplomaten- oder Dienstpasses sind,
dürfen ohne Sichtvermerk in das Hoheitsgebiet des
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anderen Vertragsstaates einreisen und sich dort bis
zu drei Monaten aufhalten oder durch dessen
Hoheitsgebiet durchreisen.

Artikel 2

Durch dieses Abkommen wird das Recht der
Vertragsstaaten nicht berührt, Personen die Einreise
oder den Aufenthalt zu verweigern, die sie als
unerwünscht ansehen.

Artikel 3

Jeder Vertragsstaat kann die Anwendung des
vorliegenden Abkommens vorübergehend ausset-
zen, worüber dem anderen Vertragsstaat auf
diplomatischem Wege unverzüglich Mitteilung zu
machen ist.

Artikel 4

Jeder Vertragsstaat kann das vorliegende Ab-
kommen schriftlich auf diplomatischem Wege
kündigen. Die Kündigung wird drei Monate nach
Erhalt der diesbezüglichen Note wirksam.

Wenn die Regierung der Republik der Malediven
bereit ist, den vorstehenden Bestimmungen zuzu-
stimmen, beehre ich mich vorzuschlagen, daß die
vorstehende Note und die Antwortnote Eurer
Exzellenz dazu als Übereinkommen zwischen
unseren beiden Regierungen betrachtet werden soll,
welches am ersten Tag des dritten Monats in Kraft
tritt, der der Durchführung dieses Notenwechsels
folgt.

Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung.

New Delhi, am 20. Dezember 1990
Christoph Cornaro m. p.

Botschafter

Seiner Exzellenz
dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten
der Republik der Malediven
Male

DER MINISTER FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGEN-
HEITEN
MALE
REPUBLIK DER MALEDIVEN

19. Jänner 1991

Exzellenz,

Ich beehre mich, den Erhalt der Note Eurer
Exzellenz vom 20. Dezember 1990 zu bestätigen;
die wie folgt lautet:

„Exzellenz,

(es folgt der weitere Text der Übersetzung
der Eröffnungsnote ins Deutsche) Durchfüh-
rung dieses Notenwechsels folgt."
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Die Regierung der Republik der Malediven
stimmt dem in der Note Eurer Exzellenz enthalte-
nen Vorschlag zu. Dementsprechend sind die Note
Eurer Exzellenz und diese Antwortnote als ein
Übereinkommen zwischen der Regierung der
Republik der Malediven und der Regierung der
Republik Österreich anzusehen.

Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Fathulla Jameel m. p.

Seiner Exzellenz
dem österreichischen Botschafter
in der Republik der Malediven
N e w D e l h i

Vranitzky
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